
Stadt Markkleeberg Beschlussvorlage 
 

 

öffentlich 
 

Bearbeiter: Frenzel, Elisa 
Einreicher: Amt für Gebäude u. 

Liegenschaften 

Beteiligte 
Bereiche: 

Amt für Recht und Ordnung 

 

 Datum Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

28.04.2022 120/2022 

 

 Beratungsergebnis 
Beratungsfolge Termin TOP Für  Geg  Enth 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 
nicht öffentlich 
 

07.06.2022      

Stadtrat 
öffentlich 
 

15.06.2022      

 

Betreff: 
Ergänzung der Benutzungsordnung für Räume in öffentlichen Gebäuden der Stadt 

Markkleeberg vom 19.01.2022 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt die Ergänzung der Benutzungsordnung für Räume in 
öffentlichen Gebäuden der Stadt Markkleeberg vom 19.01.2022 für den Spiegelsaal im 

Weißen Haus wie folgt:  
 
C. Weißes Haus, agra-Park, Raschwitzer Straße   
 

Auswahl 1 (zur Anmietung stehende Räume) 
 

Nr. Beschreibung 
max. 
Pers 

Raumgröße Bemerkungen/Spezifik Nutzungszeiten 
Entgelt 
in Euro 

8 Spiegelsaal 
 

64 m² 
Bestuhlung im Preis 

enthalten 

 
Zur Eheschließung 

(durch das 
Standesamt der Stadt 

Markkleeberg) 
 

270,00 

 
Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von §§ 2 und 28 Absatz 2 Nr. 4 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen 

Fassung i. V. m. § 3 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 
16. Juli 2014, zuletzt geändert am 21. Januar 2015.  

 
 
 



Seite: 2 

Vorlage:  120/2022 

  

Sachdarstellung: 
Die Stadt Markkleeberg hat in der Stadtratssitzung am 19.01.2022 die 

Benutzungsordnung für Räume in öffentlichen Gebäuden der Stadt Markkleeberg 
beschlossen. In der dort beschlossenen Benutzungsordnung war der Spiegelsaal im 
Weißen Haus nicht enthalten, da es hier Unstimmigkeiten beim kalkulierten Entgelt 

gab. In der Benutzungsordnung aus dem Jahr 2018 betrug das Entgelt pro Stunde im 
Spiegelsaal 300,00 €. In nochmaliger Abstimmung mit der B & P Management- und 

Kommunalberatung GmbH ist man nun auf ein kalkuliertes Entgelt von 271,37 Euro 
gekommen. Da die Stadt nicht mehr einnehmen darf, als das kalkulierte Entgelt, soll 
die Position des Spiegelsaals in die Benutzungsordnung mit einem gerundeten Entgelt 

von 270,00 Euro beim Weißen Haus aufgenommen werden.  
 

 
 

Karsten Schütze 
Oberbürgermeister 
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